
Fakultatives Referendum
Gestützt auf die Bestimmungen von §§ 29 bis 31 des Planungs- 
und Baugesetzes werden beim Amt für Hochbau und Stadtplanung 
der Stadt Frauenfeld, Schlossmühlestrasse 7, EG, vom 14.Juni 
2024 bis und mit 4. Juli 2024 die Aufhebung der folgenden 
Sondernutzungspläne öffentlich aufgelegt:

Die Sondernutzungspläne werden zudem dem fakultativen 
Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist läuft vom 14. Juni 
2024 bis und mit 4. Juli 2024.

Grundeigentümer und Anstösser
 werden zusätzlich 

schriftlich informiert.

an den Stadtrat Frauenfeld, 8501 Frauenfeld, zu richten.

Frauenfeld, 1 . Juni 2024

Departement Bau und Verkehr
8501 Frauenfeld


